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Aus rechtlicher Sicht entständen dadurch eine Vielzahl von Problemen wie beispielsweise 
die Einschränkung der rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten. Zudem bestünde die Gefahr 
kommunaler oder auch regionaler Klagen. Die kommunale Planungshoheit würde nicht 
ausgeschöpft und Anfragen an anderen Orten wären nur schwer zu verhindern.  

Bewertung 

Das Szenario ist insgesamt inkonsequent und gefährdet die Einzelhandels-, Zentren- und 
Stadtstrukturen. Zudem kann es zu einer Verunsicherung oder sogar Verprellung von 
Betreibern und Investoren kommen. 

Fazit Szenarien 

Die beschriebenen Szenarien stellen – bewusst in Form überzogener Modelle – extreme 
Gegenpole der Einzelhandels- und letztendlich auch der Stadtentwicklung dar, die aller-
dings so oder in ähnlicher Form an anderen Stellen diskutiert werden bzw. in der Realität 
auch existieren (insbesondere die „Steuerung mit Ausnahmen“ ist gängige Praxis in vielen 
Kommunen). Die alleinige Realisierung eines dieser Szenarien ist daher unwahr-
scheinlich und nicht zu empfehlen.  

Jedoch liefern die einzelnen Szenarien wichtige „Inputs“ für ein letztendlich für Salzkotten 
geeignetes Leitbild; denn wenngleich oder gerade weil die einzelnen diskutierten Szena-
rien am jeweiligen „extremen“ Ende möglicher Entwicklungsrichtungen stehen, beinhal-
ten sie Aspekte, die die jeweiligen (primären) Interessenslagen verschiedener – an der Ein-
zelhandelsentwicklung beteiligter – Akteure (insbesondere alte und neue Investoren, 
Stadtplanung, Politik) widerspiegeln. Diese müssen im Rahmen eines zukunftsfähigen 
Entwicklungsleitbildes dringend berücksichtigt werden (vgl. Abbildung 12). 

Abbildung 12:  Entwicklungsleitbild „Räumlich-funktionale Gliederung“ als 
Synthese der Einzelszenarien 
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Quelle: eigene Darstellung 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Salzkotten � Entwurf zum öffentlichen Beteiligungsverfahren 

Junker und Kruse  
Stadtforschung � Planung  Dortmund 88

Die folgende Empfehlung, die eine räumlich-funktionale Gliederung der Einzelhandels-
entwicklung aufgreift, verfolgt die allgemeinen Ziele der Einzelhandels- und Stadtentwick-
lung in Salzkotten im Hinblick auf den Aufbau bzw. die Sicherung einer funktionsfähigen 
Versorgungsstruktur. Dieses somit entwickelte und im Rahmen der Erarbeitung des Einzel-
handelskonzeptes mit dem Konsultationskreis abgestimmte Leitbild stellt eine Orientie-
rung für die zukünftige Planungs- und Steuerungspraxis der Stadt Salzkotten dar. Als vor-
rangige Aufgaben hat das Leitbild sowohl die Stärkung des zentralen Versorgungsberei-
ches sowie die Gewährleistung der wohnortnahen Grundversorgung zum Ziel und ent-
spricht somit auch den gesetzlichen Rahmenbedingungen gemäß Baugesetzbuch bzw. 
Baunutzungsverordnung. 

7.3 Entwicklungsleitbild für die Stadt Salzkotten: „Räumlich funktiona-
le Gliederung“ 

Es wird eine stadtentwicklungspolitische Strategie empfohlen, die im Hinblick auf die 
künftige Einzelhandelsentwicklung durch eine stringente Planungspraxis – auch und ins-
besondere  unter Berücksichtigung der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben – ge-
kennzeichnet ist:  

Der Einzelhandel wird in Abhängigkeit von Sortiments- und Größenstrukturen sowie 
den zukünftigen ökonomischen Rahmenbedingungen in gegenseitiger funktionaler 
Ergänzung auf bestimmte Standorte im Stadtgebiet Salzkottens konzentriert.  

 

Der Schwerpunkt der Planungen und damit die Ziele mit der obersten Priorität liegen hier-
bei auf der Sicherung und Stärkung des Hauptgeschäftszentrums sowie der Sicherung und 
dem Ausbau der wohnungsnahen Grundversorgung. Ergänzende Sonderstandorte sind im 
Sinne einer in sich verträglichen Arbeitsteilung möglich, soweit davon keine negativen 
städtebaulichen Auswirkungen auf die übrigen Zentren- bzw. Versorgungsstrukturen aus-
gehen. 
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Abbildung 13:  Entwicklungsleitbild „Räumlich-funktionale Gliederung“ 
(Schematische Darstellung) 

 
Quelle: eigene Darstellung 

Für Einzelhandel und Städtebau bedeutet dies, dass das Investitions- und Ansiedlungsinte-
resse auf den zentralen Versorgungsbereich gelenkt wird, was zu einer Sicherung bzw. zu 
Ausbau und Stärkung dieses Einzelhandelsstandortes führt. Ein ruinöser Wettbewerb kann 
dadurch verhindert und „Verwerfungen“ können reduziert werden. Mögliche Entwick-
lungsimpulse zur Stärkung bzw. Erweiterung des Einzelhandelsstandortes Salzkotten kön-
nen entsprechend planerisch gefördert und gelenkt werden. Es besteht die Chance einer 
zukunftsfähigen Verstärkung von sinnvollen und tragfähigen Einzelhandelsstrukturen. 

Aus politischer und planerischer Sicht ist die Anwendung der Entwicklungsstrategie mit ei-
ner stringenten Planungs- und Steuerungspraxis verbunden. Planungs- und Investitionssi-
cherheit sind sowohl auf Seiten der Investoren als auch der bestehenden Betreiber weiter-
hin gegeben. Die Stadtplanung wird ihrer übergreifenden Steuerungsfunktion für die 
Stadtentwicklung gerecht und die aktive Rolle der Politik und Verwaltung in der Stadtpla-
nung bleibt erhalten. Durch die Förderung einer in sich verträglichen und ergänzenden 
Arbeitsteilung im Salzkottener Einzelhandel wird das Entwicklungsziel attraktiver und le-
bendiger städtebaulich-funktionaler Zentren unterstützt. Eine stringente Anwendung des 
Leitbildes setzt positive Signale sowohl nach innen als auch nach außen. Einzelinteressen 
werden der Stadtentwicklung nachgeordnet und es entstehen diesbezüglich keine Abhän-
gigkeiten. 
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Rechtlich bedeutet dies, dass Planungs- und Rechtssicherheit gegeben sind. Städtebauliche 
Begründungen, z. B. im Rahmen von Bauleitverfahren werden erleichtert. In rechtlichen 
Streitfällen ist durch die klare Linie eine verbesserte rechtliche Position gegeben. 

Bewertung  

Das Leitbild der räumlich-funktionalen Gliederung ist in sich konsequent und zeigt klare 
räumliche Zuordnungen für den Einzelhandel auf. Gleichzeitig ist eine direkte und strin-
gente Ansprache von Betreibern und Investoren unter Beibehaltung der Planungshoheit 
möglich. 
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8 Strategische Bausteine des Einzelhandelskonzeptes für die 
Stadt Salzkotten 

Die vorangegangenen Analysen, Betrachtungen zu Entwicklungsspielräumen und Szena-
rien sowie das daraus entwickelte Leitbild der räumlich-funktionalen Gliederung stellen die 
Basis für die im Folgenden dargestellten allgemeinen und konkreten Handlungsempfeh-
lungen dar. Diese verfolgen das Ziel, den Einzelhandelsstandort Salzkotten zu sichern und 
zu stärken. Dabei gilt es vor allem, die räumliche Angebotsstruktur mit einer Konzentrati-
on auf das Hauptgeschäftszentrum zu sichern und zu profilieren, die Grundversorgung zu 
erhalten und zu stärken sowie funktional ergänzende Sonderstandorte zu ermöglichen. 

Dazu soll das Einzelhandelskonzept der Stadt Salzkotten dienen mit  

� seinen übergeordneten Zielen, 

� dem Standortstrukturmodell, 

� den planungsrechtlichen Empfehlungen (insbesondere Salzkottener 
Sortimentsliste), 

� der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches und der Sonderstandorte 
sowie 

� seinen Grundsätzen zur Umsetzung. 

8.1 Zielkonzeption zur Einzelhandelsentwicklung in Salzkotten 

Die übergeordneten zukünftigen Ziele zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in Salz-
kotten leiten sich aus der einzelhandelsspezifischen Situation der Gesamtstadt, den daraus 
resultierenden Bewertungen sowie allgemeinen Rahmenbedingungen (wie z. B. Bevölke-
rungsentwicklung und -verteilung, siedlungsräumliche und verkehrliche Situation) ab. Auf 
dieser Grundlage sind Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Bereiche der Stadt Salzkot-
ten zu definieren, die eine positive, zukunftsorientierte Stadtentwicklung gewährleisten 
sollen. An dieser Stelle muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es bei der Formulie-
rung der Ziele und Maßnahmen nicht darum geht, den Wettbewerb im Salzkottener Ein-
zelhandel zu verhindern, sondern die möglichen Entwicklungen auf bestimmte Standorte 
bzw. Standortbereiche zu lenken, so dass sowohl neue als auch bestehende Betriebe – un-
ter Berücksichtigung einer geordneten Stadtentwicklung – davon profitieren.  

 
Als übergeordnetes Handlungsziel für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung der Stadt 
Salzkotten kann die Sicherung der landesplanerischen Versorgungsfunktion als Grund-
zentrum bei gleichzeitiger Sicherung und Stärkung der gesamtstädtischen Versor-
gungsstruktur formuliert werden. 
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Aus landesplanerischer Sicht sind die Städte und Gemeinden in ein hierarchisches, zentral-
örtliches Gliederungssystem eingeordnet Als Grundzentrum kommt der Stadt Salzkotten in 
erster Linie die Versorgung der eigenen Bevölkerung zu. Maßnahmen zur Einzelhandels- 
und Zentrenentwicklung müssen daher – im gesamtstädtischen Kontext – die Sicherung 
der landesplanerischen Funktion Salzkottens berücksichtigen, um auch künftig die Versor-
gung der Bevölkerung zu gewährleisten. 

Die Attraktivität eines Einzelhandelsstandortes bestimmt sich hierbei in erster Linie durch 
die Quantität des Einzelhandelsangebots (gemessen in Quadratmetern Verkaufsfläche), 
seine strukturelle Zusammensetzung (Vielfalt der Branchen, Sortimentstiefe, Betriebsfor-
men und -konzepte sowie Betriebsgrößenordnungen) sowie die Qualität des vorhandenen 
Angebots. Nur durch ein Miteinander dieser Komponenten kann es gelingen, den Einzel-
handelsstandort Salzkotten attraktiv zu gestalten und längerfristig zu stärken. Ziel muss es 
daher sein, ein im oben genannten Sinne vielfältiges und gut strukturiertes Angebot zu er-
halten bzw. zu erlangen, das der grundzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Salzkot-
ten gerecht wird. Die Entwicklung des Hauptgeschäftszentrums und der ergänzenden 
Sonderstandorte ist hierbei entsprechend der ihnen zuerkannten Versorgungsaufgaben zu 
lenken.  

Von grundlegender Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Formulierung klarer räum-
lich-struktureller Prioritäten. Ziele des Einzelhandelskonzeptes sind somit im Einzelnen 
folgende Aspekte: 

� Erhaltung der grundzentralen Versorgungsfunktion der Stadt Salzkotten 
Ein bedeutendes stadtentwicklungsrelevantes Ziel für die Stadt Salzkotten muss die Er-
füllung ihrer raumordnerisch zugewiesenen Funktion als Grundzentrum sein. Diese 
wird, rein quantitativ und ohne jede (allerdings zwingend erforderliche) räumliche Dif-
ferenzierung betrachtet, derzeit angemessen erfüllt (Einzelhandelszentralität von 
0,92). Ein vordringliches Ziel der Stadt Salzkotten muss es sein, die grundzentrale Ver-
sorgungsfunktion gesamtstädtisch, jedoch mit Fokussierung auf die Entwicklung der 
Salzkottener Innenstadt als „Aushängeschild“ der Stadt, zu erhalten und – wo sinn-
voll – auszubauen.  

 
� Erhaltung und Stärkung der Einzelhandelszentralität und der Funktionsvielfalt der 

Innenstadt  
Die europäische Stadttradition weist innerstädtischen Geschäftszentren eine herausge-
hobene Funktion zu. Die hohe Konzentration vieler zentrenrelevanter Branchen des 
Einzelhandels auf das Hauptgeschäftszentrum von Salzkotten zeigt den Stellenwert, 
den die Stadt dem Ziel der Entwicklung der Innenstadt bereits in der Vergangenheit 
zugemessen hat. Auch zukünftig soll der Fokus der Einzelhandelsentwicklung (insbe-
sondere der Entwicklung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Kernsorti-
menten) auf den Hauptgeschäftsbereich (als Hauptzentrum i.S.v. § 24a LEPro) gesetzt 
werden. Neben der Zentralität – also der vorrangig quantitativen Komponente – soll 
dabei auch die Vielfalt an Funktionen in der Innenstadt erhalten werden: Eine Mi-
schung von Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Kultur. Die 
Salzkottener Innenstadt besitzt mit dem dort vorhandenen Facheinzelhandel sowie 
den über den Einzelhandel hinausgehenden zentrenprägenden Nutzungen (Dienstleis-
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tung, Gastronomie, Gesundheit etc.) eine hohe Bedeutung für die städtische und z. T. 
auch regionale Versorgung der Bevölkerung. Zudem bildet sie den siedlungsräumli-
chen, städtebaulichen und kulturellen Mittelpunkt der Stadt. Um dieser Rolle in Salz-
kotten auch weiterhin gerecht zu werden, muss als bedeutendes Ziel der Ausbau und 
die Sicherung der einzelhandelsrelevanten Versorgungsbedeutung dieses zentralen 
Versorgungsbereiches festgehalten werden. Der Einzelhandel soll von verschiedenen 
Betriebstypen geprägt sein, welche die eigene Identität der Salzkotten Innenstadt er-
halten und – wo erforderlich – wieder herstellen und stärken. Auch im Hinblick auf 
den zunehmenden kommunalen Wettbewerb ist die Entwicklung bzw. Stärkung eines 
klaren Profils von wesentlicher Bedeutung.  

 
� Sicherung und ggf. Ausbau eines Grund- und Nahversorgungsangebots im ge-

samten Salzkottener Stadtgebiet  
Ein über alle Betriebsformen reichendes und möglichst dichtes Grundversorgungsan-
gebot ist nicht nur unter sozialen und kommunikativen Aspekten ein wichtiger Be-
standteil des Einzelhandelskonzeptes für Salzkotten. Auch bilden Lebensmittelanbieter 
häufig eine wichtige Magnetfunktion für weitere Nutzungen (Einzelhandel, Dienstleis-
tung, Gastronomie). Zunehmend stehen diesen planerisch wie gesamtstadtentwick-
lungspolitisch sinnvollen Standorten jedoch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten 
(u. a. im Hinblick auf die Mindestgrößen von Betrieben) gegenüber, die eine Umset-
zung dieses Zieles erschweren. Daher muss unbedingt darauf geachtet werden, eine 
räumlich (Standorte) wie funktional (verschiedene Betriebsformen und -größen) abge-
stufte und ausgewogene Grundversorgungsstruktur im Salzkottener Stadtgebiet zu si-
chern. Um eine möglichst flächendeckende wohnortnahe Grundversorgung gewähr-
leisten zu können, ist die Dimensionierung solcher Nahversorgungsangebote am ein-
zelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumen in den jeweiligen Einzugsbereichen zu orien-
tieren. 

 
� Gezielte und geordnete Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit 

nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
In der Stadt Salzkotten existiert bislang keine klassische Agglomeration nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandels; die großflächigen Einzelhandelsbetriebe mit nicht 
zentrenrelevantem Kernsortiment weisen eine vergleichsweise starke Streuung auf. 
Neuansiedlungen, Umnutzungen und Erweiterungen des (überwiegend großflächigen) 
Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten sind zukünftig stärker zu 
konzentrieren. Hierfür eignen sich die Standortbereiche Geseker Straße und Paderbor-
ner Straße (vgl. Kapitel 8.4.2). Bei Neuansiedlungen sowie bei Erweiterungen oder 
Umnutzungen bestehender Betriebe ist jeweils die Kompatibilität des Vorhabens an-
hand der formulierten gesamtstädtischen Ziele und Empfehlungen sowie des Einzel-
handelskonzeptes zu überprüfen. Insbesondere vor dem Hintergrund der bereits guten 
Angebotsausstattung in der Stadt Salzkotten ist die Entwicklung von weiteren Einzel-
handelszentren (bzw. -standorten) zu vermeiden. Eine Öffnung neuer (in der Regel 
autokundenorientierter) Einzelhandelsstandorte, in denen insbesondere zentrenrele-
vante Sortimente vorgehalten werden, bewirkt in der Regel eine Schwächung beste-
hender Zentrenstrukturen und hat einen ruinösen Wettbewerb zur Folge. Hierbei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass ein einmal für Einzelhandelsnutzungen geöffne-
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ter Standort nur sehr schwer anschließend wieder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden kann und somit der Umnutzungsdruck im Falle einer möglichen Einzelhan-
delsbrache enorm groß werden kann. 

 
� Sicherung und Stärkung der funktional gegliederten Versorgungsstruktur in der 

Gesamtstadt Salzkotten 
Wesentliche Grundlage für eine regional konkurrenzfähige und attraktive gesamtstäd-
tische Einzelhandelssituation ist eine ausgewogene Versorgungsstruktur. Dabei liegt 
die Stärke des Salzkottener Hauptgeschäftszentrums insbesondere in der räumlichen 
Dichte und Vielfalt des Einzelhandels- und Nutzungsangebots, die ihrer Versorgungs-
funktion entsprechen. Die bestehenden bzw. geplanten Sonderstandorte Geseker 
Straße und Paderborner Straße stellen zwar einerseits z. T. Konkurrenzstandorte, ins-
besondere aber eine sinnvolle und notwendige Ergänzung des Einzelhandels im Salz-
kottener Hauptgeschäftszentrum dar und sind im Sinne einer Arbeitsteilung als ergän-
zende Sonderstandorte für Betriebe mit nicht-zentrenrelevantem Hauptsortiment auf-
zufassen. Durch die klare räumliche Konzentration des Einzelhandelsangebots auf aus-
gewählte Standorte können unnötige Verkehrsströme vermieden und Synergieeffekte 
zwischen Einzelhandelsbetrieben ausgelöst werden. Eine nachhaltige Stadtentwicklung 
kann nur durch klare räumlich-funktionale Zuordnungen erfolgen. 

 
� Sicherung der Salzkottener Gewerbegebiete für Handwerk und Produzierendes 

Gewerbe 
Schließlich ist ein Ziel, dass die mit Hilfe des Baurechts geschaffenen Gewerbegebiete 
der eigentlichen Zielgruppe, nämlich Handwerk und Produzierendem Gewerbe zur 
Verfügung stehen. Denn diese sind häufig nicht in der Lage, mit den preislichen An-
geboten des Einzelhandels für Grund und Boden mitzuhalten. In Salzkotten betrifft 
dies insbesondere die gewerblichen Bereiche im Nordwesten der Kernstadt nördlich 
der Trasse der Deutschen Bahn. 

 
� Planungs- und Investitionssicherheit für bestehenden und anzusiedelnden Einzel-

handel in Salzkotten 
Jede potenzielle Investition ist in erheblichem Ausmaß von den Rahmenbedingungen 
abhängig, die z. T. von der Stadt Salzkotten geschaffen werden können. Dabei wer-
den Investitionen wahrscheinlicher, wenn (politische) Risiken "ungerechtfertigter 
Wettbewerbsvorteile" vermieden werden. Damit kann (und soll) jedoch keine Rendite-
sicherheit erreicht werden: Im wettbewerblichen Wirtschaftssystem bleibt jede Investi-
tion mit unternehmerischen Risiken verbunden. Wenn also mit dem Salzkottener Ein-
zelhandelskonzept ein Schutz des zentralen Versorgungsbereiches assoziiert wird, so 
nur in dem Sinne, dass dieser vor "unfairem Wettbewerb" geschützt werden sollen. 
Grundsätzlich hat das Planungsrecht ohnehin wettbewerbsneutral zu sein. Eng mit 
diesem Ziel verbunden ist die Entscheidungssicherheit für städtebaulich erwünschte 
Investitionen (z. B. Gebäudesanierung). Zur Förderung solcher Investitionen ist ein 
verlässlicher Rahmen erforderlich. 
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� Verhinderung konterkarierender Planungen  
Mit Hilfe einer konsequenten Anwendung des Planungsinstrumentariums sollten jene 
Planungen, die den Zielvorstellungen des Salzkottener Einzelhandelskonzeptes entge-
genstehen, ausgeschlossen werden. 

 
Im Folgenden gilt es, diese Handlungsstrategien räumlich und inhaltlich zu konkretisieren. 
Räumliche Grundlage der Handlungsempfehlungen stellt dabei das Hierarchiesystem der 
für Salzkotten ermittelten Einzelhandelsstandorte dar. 

8.2 Standortstrukturmodell 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Angebots- und Nachfrageanalyse und des Ent-
wicklungsleitbildes für die Stadt Salzkotten sowie unter Berücksichtigung bestehender 
stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen wurden die verschiedenen Einzelhandels-
standorte der Stadt unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten in ein ar-
beitsteiliges, hierarchisches Standortstrukturmodell (Abbildung 14) mit dem Schwer-
punkt Einzelhandel eingeordnet.  

Maßgeblichen Einfluss auf die Einordnung eines Standortbereichs in die Standortstruktur 
hat das vorhandene Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie die städtebauliche 
Gestaltung. Hierbei fließen als Kriterien u. a. der Verkaufsflächenbestand und die Anzahl 
von Einzelhandelsbetrieben sowie die städtebauliche Gestaltung in die Beurteilung ein.  

Daneben sind städtebauliche und stadtentwicklungsrelevante Zielvorstellung zu berück-
sichtigen. Dazu zählt zum Beispiel auch die Zielvorstellung einer tragfähigen, wohnortna-
hen Grundversorgung, die durch eine räumlich möglichst nahe Zuordnung von Versor-
gungseinrichtungen zu Bevölkerungsschwerpunkten gewährleistet werden kann. 

Folgende Einordnungskriterien sind für die einzelnen Standortbereiche in Salzkotten rele-
vant: 

Zentraler Versorgungsbereich Hauptgeschäftszentrum (als Hauptzentrum i. S. v. 
§ 24a LEPro NRW) 

Art und Umfang des Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots sind im Vergleich zu den 
untergeordneten Zentrentypen deutlich größer. Dieser Zentrentyp zeichnet sich durch fol-
gende Merkmale aus: 

� Gesamtstädtische ggf. regionale Versorgungsbedeutung, 

� vollständiges Einzelhandelsangebot im kurz-, mittel- und teilweise langfristigen Be-
darfsbereich – mit Wettbewerbssituationen, 

� vielfältiger Größen- und Betriebsformenmix, hoher Anteil an kleinteiligem Facheinzel-
handel, 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Salzkotten � Entwurf zum öffentlichen Beteiligungsverfahren 

Junker und Kruse  
Stadtforschung � Planung  Dortmund 96

� breit gefächertes und umfangreiches, in Wettbewerbssituationen befindliches einzel-
handelsnahes Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot sowie öffentliche 
Einrichtungen. 

Solitärer Nahversorgungsstandort  

� Städtebauliche Integration, 

� Versorgungsbedeutung für umliegende Wohngebiete,  

� Vorhandensein eines strukturprägenden Betriebs im kurzfristigen Bedarfsbereich (v.a. 
Lebensmittelbereich), Randsortimente im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich, 

� kein Wettbewerb am Standort, 

� selten ergänzendes Dienstleistungsangebot. 

Sonderstandort 

� Gesamtstädtische(s) und z. T. überörtliche(s) Einzugsgebiet / Versorgungsbedeutung, 

� Angebotsschwerpunkte in bestimmten Warengruppen, hoher Anteil nicht zentrenprä-
genden Einzelhandels, 

� nur vereinzelt Wettbewerb gegeben, 

� überwiegend großflächiger Einzelhandel, auch in Standortgemeinschaft, 

� i. d. R. kein oder nur geringes Dienstleistungsangebot. 

 

Ausgehend von diesen Einordnungskriterien der einzelnen versorgungsstrukturell bedeut-
samen Standortbereiche ergibt sich für die Stadt Salzkotten folgendes Standortstruktur-
modell: 
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Abbildung 14:  Standortstrukturmodell der Stadt Salzkotten 
Schützenswerter zentraler 
Versorgungsbereich i.S.d. §§
2(2), 9(2a) und 34(3) BauGB 
sowie § 11(3) BauNVO und           

§ 24a LEPro
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Solitäre Nahversorgungsstandorte
Betriebe in städtebaulich integrierten Solitärlagen; 

funktional und städtebaulich kein Zentrencharakter (Netto 
in Scharmede, Jibi in Niederntudorf, Ihr Frischemarkt und 

Tewes Landbäckerei (Tudorfer Straße) in Salzkotten 

Stadtteilzentren 

Lokale Bedeutung

Hauptgeschäfts-
zentrum     

Salzkotten
Innerstädtisch lokale und

regionale Bedeutung

 
Quelle: eigene Darstellung 

Neben dem einzigen zentralen Versorgungsbereich des Salzkottener Hauptgeschäfts-
zentrums (auch als Hauptzentrum i. S. v. § 24a LEPro NRW) existieren in städtebaulich 
integrierter Lage folgende solitäre Nahversorgungsstandorte mit strukturprägenden 
(> 200 m² Verkaufsfläche) Anbietern im Stadtgebiet:  

� Integrierter Standort Westerhudestraße im Süden der Kernstadt Salzkotten (derzeit 
„Ihr Frischemarkt“) 

� Integrierter Standort Tudorfer Straße im Osten der Kernstadt Salzkotten (derzeit „Te-
wes Landbäckerei“) 

� Integrierter Standort Bahnhofstraße im Stadtteil Scharmede (derzeit „Netto“) 

� Integrierter Standort Zum Dingfeld im Stadtteil Niederntudorf (derzeit „Jibi“) 

Diese Nahversorgungsstandorte dienen heute der ergänzenden wohnortnahen Grundver-
sorgung, die nicht allein durch das Zentrum geleistet werden kann. Solche Standorte, die 
sich in städtebaulich integrierter Lage befinden, erhalten rechtlichen Schutz, da sie bei 
Verlagerung oder Neuansiedlung eines Anbieters – unabhängig ob innerhalb oder außer-
halb Salzkottens – bei einer Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 11 (3) BauNVO zu be-
rücksichtigen sind. 

Darüber hinaus sind die Sonderstandorte Geseker Straße und Paderborner Straße, als 
ergänzende Standortbereiche für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel, Bestandteile des 
zukünftigen Standortstrukturmodells. Die Geseker Straße (B 1) bildet einen Schwer-
punktbereich nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels in der Stadt Salzkotten, ist jedoch re-
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gionalplanerisch derzeit als GIB ausgewiesen, was einer (kurzfristigen) Weiterentwicklung 
mit großflächigem Einzelhandel gemäß den landesplanerischen Vorgaben (§ 24a LEPro 
NRW (3)) entgegensteht. Es ist der Stadt Salzkotten in diesem Zusammenhang anzuraten, 
perspektivisch auf eine Regionalplanänderung für diesen Standortbereich hinzuwirken. 

Anders verhält es sich mit dem östlichen Teil der B 1, der Paderborner Straße, die bereits 
als ASB ausgewiesen ist. In einem definierten Teilabschnitt  dieses aktuell noch nicht durch 
großflächigen Einzelhandel geprägten Standortes sollen ebenfalls Ansiedlungen großflä-
chigen, nicht-zentrenrelevanten Einzelhandels möglich sein. 

Zukünftig gilt es daher, diese beiden Standortbereiche als ergänzende Sonderstandorte 
für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel festzusetzen. 

Einen Sonderfall stell der Fachmarktstandort Salinenhof dar, der als etablierter und integ-
rierter Salzkottener Einzelhandelsstandort über eine Kerngebietsausweisung verfügt, je-
doch nicht Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt ist. Eine Ent-
wicklung dieses Standortes, der ausschließlich über nahversorgungsrelevanten und zent-
renrelevanten Einzelhandelsbestand verfügt, in Richtung eines Sonderstandortes für nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandel erscheint prinzipiell nicht realistisch. Der Bereich ist daher 
als Sonderstandort (Bestand) gemäß § 24a LEPro NRW (5) zu behandeln. 

Ein räumliches Bild der künftigen Standortstruktur gibt Karte 16. 

Karte 16:  Zukünftige Standortstruktur in der Stadt Salzkotten 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Geobasisdatendes Kreises Paderborn 

Zentraler Versorgungsbereich: 
Hauptgeschäftszentrum     
Salzkotten 

 

Solitäre Nahversorgungs-
standorte (strukturprägende   
Lebensmittelmärkte) an städte-
baulich integrierten Standorten 

 

Sonderstandorte (für zukünftige 
Entwicklungen mit nichtzentren-
relevantem Einzelhandel):       
Geseker Straße und             
Paderborner Straße 

 

Sonderstandort (Bestand):    
Salinenhof 
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8.3 Salzkottener Sortimentsliste 

Gemeinsam mit den in Kapitel 8.4.1 vorzunehmenden Abgrenzungen des zentralen Ver-
sorgungsbereiches und der sonstigen Entwicklungsbereiche sowie den hierfür zu formulie-
renden Empfehlungen stellt die „Salzkottener Sortimentsliste“ ein wichtiges Steuerungsin-
strumentarium für die Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Salzkotten dar.  

Insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele und Grundsätze des Einzelhandels-
konzeptes in der Bauleitplanung ist diese Differenzierung zwischen nahversorgungs- und 
zentrenrelevanten sowie nicht-zentrenrelevanten Sortimenten in Salzkotten von Relevanz. 

Rechtliche Einordnung von Sortimentslisten 

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im Rahmen der Bau-
leitplanung richterlich anerkannt. Dabei steht in der Praxis die Zuordnung des sortiments-
spezifischen Einzelhandels zu räumlich und funktional bestimmten zentralen Versorgungs-
bereichen (gemäß §§ 2 (2), 34 (3), 9 (2a) BauGB, § 11 (3) BauNVO und § 24a LEPro 
NRW) sowie die Genehmigung von Einzelhandelsvorhaben im Vordergrund der Betrach-
tungen. 

In der Bauleitplanung ist die Sortimentsliste für  

� Sortimentsbindungen bei der Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen 
Einzelhandel (insbesondere mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten) und  

� bei der Zulässigkeit, dem Ausschluss bzw. der ausnahmsweisen Zulässigkeit des sorti-
mentsspezifischen Einzelhandels in unterschiedlichen Baugebieten nach §§ 1-11 
BauNVO unter Bezugnahme auf § 1 (5) und (9) BauNVO sowie  

� sortimentsspezifischen Festsetzungen in einfachen Bebauungsplänen im bislang unbe-
planten Innenbereich nach § 9 Abs. 2a BauGB relevant.  

Nur durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechts kann mit Hilfe der Sor-
timentslisten beispielsweise in Misch- und Gewerbegebieten durch Bebauungsplanfestset-
zungen gemäß § 1 (9) BauNVO nahversorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel aus-
geschlossen und dadurch das Zentrengefüge geschützt werden22. Denn für die Zentren-
struktur einer Kommune können nicht nur großflächige (> 800 m²) Einzelhandelsbetriebe 
oder Einkaufszentren außerhalb der dafür bestimmten zentralen Versorgungsbereiche, 
sondern auch der nicht großflächige Einzelhandel (bis zu 800 m² Verkaufsfläche) mit nah-
versorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten negative städtebauliche Auswirkungen 
haben. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Lebensmitteldis-
countern oder Fachmärkten mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten. Diese operieren oft 
bewusst knapp unterhalb der Großflächigkeitsgrenze, um nicht gemäß § 11 (3) BauNVO 
sowie § 24a LEPro NRW kern- oder sondergebietspflichtig zu werden. 

                                                
22  Vgl. dazu das Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 25.10.2007 (OVG 7 A 1059/06) 
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Bei der Steuerung des Einzelhandels ist immer auf eine gemeindespezifische Sortimentslis-
te abzustellen, die einen Bezug zu den örtlichen Verhältnissen aber auch zu den Entwick-
lungsperspektiven einer Kommune besitzt. Ein Rückgriff auf allgemeingültige Auflistungen 
zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente, wie beispielsweise in Einzelhandelser-
lassen der Länder oder auch der Verweis auf andere Listen (z. B. Kölner Liste) im Rahmen 
der bauleitplanerischen Steuerung, reicht nicht aus und ist rechtsfehlerhaft. 23 

Sortimentslisten stellen einen wichtigen Bestandteil eines kommunalen Einzelhandelskon-
zeptes dar, wobei eine Differenzierung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten 
und, zur Vermeidung späterer Auseinandersetzungen, auch nicht-zentrenrelevanten Sor-
timenten empfohlen wird. 24 

Begriffsdefinitionen 

Da es in der Planungspraxis neben der Diskussion über den eigentlichen Sinn und Nutzen 
von Sortimentslisten durchaus auch unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe 
gibt, wird im Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem zentrenrelevante und 
nicht-zentrenrelevante Sortimente25 zu unterscheiden sind. 

� Zentrenrelevante Warengruppen sind in der Regel für einen attraktiven Branchen-
mix notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die ho-
he Erzeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, 
sondern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind (Kriterium: 
Passantenfrequenzen). Dementsprechend sind solche Sortimente in zentralen Lagen 
am stärksten vertreten (Kriterium: Einzelhandelsstruktur) und verfügen idealerweise 
über eine hohe Seltenheit bzw. Überschussbedeutung (Kriterium: Einzelhandelszentra-
lität). Ferner weisen sie Kopplungsaffinitäten zu anderen Handelsbranchen bzw. Zent-
renfunktionen auf (Kriterium: Kopplungsaffinität), haben überwiegend einen relativ 
geringen Flächenanspruch (Kriterium: Integrationsfähigkeit) und lassen sich häufig als 
so genannte „Handtaschensortimente“ Pkw-unabhängig transportieren (Kriterium: 
Transportfähigkeit).  
Insbesondere den Warengruppen der mittelfristigen Bedarfsstufe kommt – auch in der 
Stadt Salzkotten – eine hohe Leitfunktion für die Innenstadt zu. Die Anbieter dieser 
Sortimente nehmen wichtige Magnetfunktionen für die Standortbereiche und somit 
die anderen dort ansässigen Betriebe wahr. 

� Nahversorgungsrelevante Sortimente dienen der kurzfristigen bzw. täglichen Be-
darfsdeckung. Sie nehmen in kleineren Städten wie Salzkotten jedoch auch zentren-
prägende Funktionen ein und üben eine wichtige Magnetfunktion aus. Im Hauptge-

                                                
23  Bestätigt durch zahlreiche Urteile verschiedener Oberverwaltungsgerichte. 
24  Vgl. dazu Kuschnerus, U. (2007): Der standortgerechte Einzelhandel. Bonn, Rd.Nr. 485 
25  Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Warenarten (-sorten) ver-

standen. Der typische Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z.B. Möbel, Nahrungsmit-
tel, Getränke) bestimmt. Das Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem Kern-
sortiment deutlich unterordnen (s.B. Glas / Porzellan / Keramik im Möbelhaus). 
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schäftszentrum Salzkottens kommt ihnen zum Teil eine wichtige Frequenzbringerfunk-
tion zu (u. a. Minipreis-Center). Eine Ansiedlung an Einzelstandorten außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches kann im Sinne einer wohnungsnahen Grundversor-
gung sinnvoll sein. Sie sind somit nicht stets, sondern gegebenenfalls als zentrenrele-
vant einzustufen. Unter Berücksichtung des Einzelfalls sind daher hier sachgerechte 
Standortentscheidungen mit dem Ziel, eine möglichst verbrauchernahe Versorgung 
mit Lebensmitteln zu gewährleisten und den Regelungsinhalten des § 11 (3) BauNVO 
sowie betriebsbedingter Anforderungen zu entsprechen, zu treffen.  

� Bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um sol-
che Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Be-
schaffenheit überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden (z. B. 
Baustoffe). Angesichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z. B. Möbel) haben 
diese Sortimente in der Regel – wie auch in Salzkotten – für den Einzelhandel in den 
städtebaulich-funktionalen Zentren keine oder nur eine sehr untergeordnete Bedeu-
tung und besitzen somit im Umkehrschluss keine oder nur sehr geringe Folgewir-
kung(en) für die zentralen Einkaufsbereiche. Allerdings ist bei diesen Betrieben zu-
nehmend die Problematik der Randsortimente von Bedeutung. So weisen z. B. Mö-
belmärkte in den Randsortimenten, die nicht selten 10 % der Gesamtverkaufsfläche 
umfassen, ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Haushaltswaren oder Heimtex-
tilien auf, das in seinen Dimensionen teilweise das Angebot in zentralen Lagen über-
treffen kann. Durch die zunehmende Bedeutung für den betrieblichen Umsatz ist eine 
aus Betreibersicht forcierte Ausweitung der zentrenrelevanten Sortimente zu beobach-
ten. 

Landesentwicklungsprogramm NRW 
Bei der Aufstellung von Sortimentslisten sind die auf Landesebene vorgegebenen Zielaus-
sagen beispielsweise durch Landesentwicklungsprogramme oder Einzelhandelserlasse zu 
berücksichtigen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es „eine Legaldefinition dafür, welche 
Warensortimente zentrenrelevant sind“ nicht gibt, auch nimmt der Einzelhandelserlass 
1996 nicht für sich in Anspruch „die Zentrenrelevanz bestimmter Warengruppen abschlie-
ßend festzulegen.“ Somit bedarf es „regelmäßig einer individuellen Betrachtung der je-
weiligen örtlichen Situation, wenn zum Schutz etwa des Innenstadtbereichs bestimmte 
Warensortimente an nicht integrierten Standorten ausgeschlossen werden sollen“.26 

                                                
26  Kuschnerus (2007), Rd.Nr. 528 sowie Urteil des OVG NRW vom 03.06.2002 (AZ 7 a D 92/00.NE) 
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In Nordrhein-Westfalen bilden das Landesentwicklungsprogramm – LEPro NRW (i. d. F. 
vom 19.06.2007) 27 sowie der Einzelhandelserlass NRW – EHE NRW (i.d.F. vom 
20.09.2008) eine bedeutende Grundlage für die Erstellung und die Inhalte von Sorti-
mentslisten. Gemäß § 24a (2) LEPro NRW bzw. Nr. 2.5 EHE NRW sind die zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Sortimente von der Gemeinde festzulegen. Bei Festlegung der 
zentrenrelevanten Sortimente sind die in der Anlage 1 des LEPro NRW aufgeführten zent-
renrelevanten Leitsortimente zu beachten, diese sind als stets zentrenrelevant einzustufen. 

Die zentrenrelevanten Leitsortimente (gemäß Anlage 1 des LEPro NRW) sind: 

� Bücher / Zeitschriften / Papier / Schreibwaren 

� Bekleidung, Lederwaren / Schuhe 

� Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik / Computer, Elektrohaushaltswa-
ren (Kleingeräte) 

� Foto / Optik 

� Haus- und Heimtextilien, Haushaltswaren, Einrichtungszubehör (ohne Möbel) 

� Uhren / Schmuck 

� Spielwaren / Sportartikel 

In der kommunalen Planungspraxis ergeben sich aufgrund der Definition der zentrenrele-
vanten Leitsortimente Zuordnungsfragen zu einzelnen Sortimenten, da die gebräuchlichen 
Sortimentslisten i. d. R. stärker differenziert sind. Der Einzelhandelserlass NRW zeigt in 
diesem Zusammenhang auf, dass die Gemeinden bei der Aufstellung ihrer ortsspezifischen 
Sortimentsliste die zu beachtenden Leitsortimente konkretisieren können. Am Beispiel des 
Leitsortiments „Einrichtungszubehör (ohne Möbel)“ wird die Möglichkeit folgende Unter-
gruppen zu bilden, verdeutlicht: 

� Teppiche (Rollwaren und Einzelware) 

� Lampen / Leuchten / Leuchtmittel 

� Matratzen / Bettwaren 

� Bilder / Bilderrahmen / Spiegel 

� Tapeten 

Diese können als zentrenrelevant gelten, während eine andere Gemeinde beispielsweise 
Matratzen oder Lampen / Leuchten / Leuchtmittel als nicht-zentrenrelevant einstuft. Es ist 
davon auszugehen, dass diese aufgezeigte Differenzierung in Untergruppen damit auch 
auf andere unspezifizierte Sortimentsgruppen der Liste der zentrenrelevanten Leitsorti-
mente, wie beispielsweise Sportartikel, zu übertragen ist.  

Im Rahmen der Aufstellung der Salzkottener Sortimentsliste wurden insbesondere auch 
bei diesen Sortimenten die lokale Situation sowie die städtebaulichen Zielvorstellungen 
näher betrachtet. Insgesamt ist aber dennoch festzuhalten, dass im Hinblick auf die im 

                                                
27  Wenngleich ein Urteil des OVG NRW (10 A 1676/08) vom 30.09.2009 den Zielcharakter der Vorschriften 

von § 24a LEPro verneint, sind diese dennoch zur Zeit als solche zu behandeln, da die Entscheidung noch 
nicht rechtskräftig ist. Zwar wurde eine Revision nicht zugelassen; dagegen hat die Bezirksregierung Müns-
ter jedoch Nichtzulassungsbeschwerde beim BVerwG eingelegt. 
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Landesentwicklungsprogramm NRW (Anlage 1) definierten Leitsortimente nur ein be-
grenzter Spielraum bleibt, um örtliche Differenzierungen vorzunehmen. 

Bisherige Salzkottener Sortimentsliste 

Grundlage der bisherigen Bauleitplanung in der Stadt Salzkotten ist die folgende, im Jahr 
2007 beschlossene Sortimentsliste, die sich im Wesentlichen auf den Einzelhandelserlass 
NRW von 1996 stützt: 

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimentsgruppen (Stand: Oktober 2007) 

�  Bücher / Zeitschriften / Papier / Schreibwaren / Büroorganisation 

�  Baby- / Kinderartikel 

�  Bekleidung, Lederwaren, Schuhe 

�  Unterhaltungselektronik / Computer, Elektrohaushaltswaren (Kleingeräte) 

�  Foto / Optik 

�  Einrichtungszubehör (ohne Möbel), Haus- u. Heimtextilien, Bastelartikel 

�  Musikalienhandel 

�  Uhren / Schmuck 

�  Spielwaren, Sportartikel 

�  Lebensmittel 

�  Drogerie, Kosmetik, Haushaltswaren 

�  Fahrräder und Zubehör 

�  Schnittblumen 

 

Für folgende Sortimente, die nicht in die Salzkottener Liste übernommen wurden, und da-
durch als nicht-zentrenrelevant eingestuft wurden, ergibt sich entsprechend eine Abwei-
chung vom Einzelhandelserlass: 

� Kunst /Antiquitäten (laut EH-Erlass zentrenrelevant) 

� Kunstgewerbe (laut EH-Erlass zentrenrelevant) 

� Getränke (laut EH-Erlass nahversorgungsrelevant und ggf. zentrenrelevant) 

� Teppiche (ohne Teppichboden) (laut EH-Erlass i. d. R. zentrenrelevant) 

� Campingartikel (laut EH-Erlass i. d. R. zentrenrelevant) 

� Tiere und Tiernahrung, Zooartikel (laut EH-Erlass i. d. R. zentrenrelevant) 

 

Eine weitergehende Konkretisierung der Sortimentsgruppen fand in diesem Zusammen-
hang nicht statt. Die Salzkottener Liste bildet – neben den vorher ausgeführten Kriterien –
eine weitere Grundlage der aktuellen Zuordnung.  
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Herleitung der aktuellen Salzkottener Sortimentsliste 

Die Sortimentsliste stellt einen wichtigen instrumentellen Baustein zur Sicherung der städ-
tebaulichen Leitvorstellungen dar. Kuschnerus28 stellt im Sinne der Rechtssicherheit fol-
gende Vorgehensweise bei der Erstellung von Sortimentslisten als sachgerecht dar: 

� Im Rahmen der Aufstellung eines gemeindlichen Einzelhandelskonzeptes werden die 
tatsächlich vorhandenen, typischerweise als zentrenrelevant angesehenen Warensor-
timente in den zentralen Versorgungsbereichen, die durch die Bauleitplanung ge-
schützt und gesichert werden sollen, nach ihrem Umfang ermittelt (Sortimente, Ver-
kaufsflächen).  

� Die Aufnahme dieser Sortimente in die Liste der zentrenrelevanten Sortimente unter-
liegt regelmäßig keinen Bedenken – auch wenn dieselben Sortimente ggf. an anderen, 
solitären und städtebaulich nicht integrierten Standorten angeboten werden –, sofern 
entsprechende städtebauliche Zielvorstellungen im Gesamtkonzept formuliert werden, 
die ein weiteres Angebot dieser Sortimente im zentralen Versorgungsbereich begrün-
den.  

� In der Rechtsprechung ist darüber hinaus anerkannt, sogenannte „zentrumsbildende“ 
Nutzungsarten, die in der Kernzone nicht oder nur geringfügig vertreten sind, in ande-
ren Gemeindegebieten mit dem Ziel, eventuelle Neuansiedlungen zwecks Steigerung 
oder Erhaltung der Attraktivität dem Zentrum zuzuführen, auszuschließen. Diese Sor-
timente können als zentrenrelevant in die gemeindespezifische Liste aufgenommen 
werden (Begründung im Rahmen eines städtebaulichen Konzeptes / Einzelhandels-
konzeptes notwendig).  

� Eine gemeindespezifische Liste kann durchaus mit generellen Auflistungen überein-
stimmen, sie kann aber auch zu gewissen Abweichungen gelangen. Entscheidend ist, 
dass die konkrete Ausgestaltung der gemeindespezifischen Liste auf die örtlichen Ver-
hältnisse abgestimmt und im Hinblick auf die sich hieraus ergebenden konkreten städ-
tebaulichen Erfordernisse motiviert ist.  

Das Vorgehen bei der Bestimmung der Zentrenrelevanz der Sortimente im Salzkottener 
Stadtgebiet ist in dem folgenden Schaubild dargestellt: 

                                                
28  Vgl. dazu Kuschnerus, U. (2007): Der standortgerechte Einzelhandel. Bonn, Rd.Nr. 530 
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Abbildung 15:  Bestimmung der Zentrenrelevanz von Sortimenten 
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Quelle: eigene Darstellung 

Basierend auf der differenzierten, sortiments- und lagespezifischen Analyse des Einzelhan-
dels in Salzkotten sowie unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die Methodik bei der 
Erstellung von Sortimentslisten dargelegten Kriterien werden die einzelnen Sortimente zu-
nächst aufgrund ihres überwiegenden, zum Zeitpunkt der Erhebung bestehenden Ver-
kaufsflächenanteils in den Lagen innerhalb bzw. außerhalb des abgegrenzten zentralen 
Versorgungsbereiches in Salzkotten aufgeteilt. Unter Berücksichtigung der Leitsortimente 
nach LEPro NRW sowie künftiger stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen zur Stär-
kung der gewachsenen zentralen Strukturen in Salzkotten ergibt sich die im Folgenden 
(Tabelle 22) dargestellte Salzkottener Sortimentsliste, mit einer Differenzierung von nah-
versorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimenten. 
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Tabelle 22: Salzkottener Sortimentsliste 

Zentrenrelevante Sortimente 

Nahversorgungsrelevante Sortimente 
Back- und Fleischwaren  

Drogeriewaren  

Getränke 11 

Nahrungs- und Genussmittel 12 

Parfümerie- und Kosmetikartikel 

Pharmazeutika 13, Reformwaren 

Schnittblumen 

Zeitungen / Zeitschriften 

Bekleidung 

Bettwäsche  

Bild- und Tonträger 

Bücher 

Büromaschinen 10 

Computer und Zubehör 

Elektrokleingeräte 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Foto 

Gardinen 

Geschenkartikel 

Glas / Porzellan / Keramik 1 

Handarbeitswaren / Kurzwaren / Meterware / 
Stoffe / Wolle 

Haushaltswaren 2  

Heimtextilien, Dekostoffe, Haus- und 
Tischwäsche 

Hörgeräte 

Kinderwagen 

Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen  

Künstlerartikel, Bastelzubehör 

Lederwaren / Taschen / Koffer / 
Regenschirme 

Musikinstrumente und Zubehör 

Optik, Augenoptik 

Papier, Büroartikel, Schreibwaren 

Sanitätsartikel 

Schuhe 

Spielwaren 

Sportartikel / -geräte 15 

Sportbekleidung 

Sportschuhe 

Telekommunikation und Zubehör 

Uhren / Schmuck 

Unterhaltungselektronik und Zubehör 

Nicht-zentrenrelevante Sortimente 

Angler- und Jagdartikel 14 

Bauelemente, Baustoffe 16 

Bettwaren, Matratzen7 

Bodenbeläge, Teppiche (Auslegware) 

Boote und Zubehör 

Campingartikel 3 

Eisenwaren / Beschläge 

Elektrogroßgeräte 

Elektroinstallationsmaterial 

Erotikartikel 

Farben / Lacke 

Fliesen 

Gartenartikel /-geräte 4  

Kamine / Kachelöfen  

Kfz5-, Caravan6- und Motorradzubehör   

Lampen, Leuchten, Leuchtmittel 

Maschinen / Werkzeuge 

Möbel 8 

Pflanzen / Samen 

Rollläden / Markisen 

Sanitärartikel 

Sportgroßgeräte 9 

Tapeten 

Teppiche (Einzelware) 

Waffen 

Zoologische Artikel, lebende Tiere 
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Erläuterungen 

1. Glas / Porzellan / Keramik ohne Pflanzgefäße 

2. Haushaltswaren umfassen: Küchenartikel und -geräte (ohne Elektrokleingeräte); Messer, Sche-
ren, Besteck, Eimer, Wäscheständer und -körbe, Besen, Kunststoffbehälter und -schüsseln 

3. zu Campingartikeln zählen u.a. Zelte, Isomatten, Schlafsäcke; (ohne Wohnwagenzubehör, Be-
kleidung und Schuhe) 

4. Gartengeräte / -artikel beinhaltet auch Pflanzgefäße (Terrakotta) und Gartenhäuser 

5. Kfz-Zubehör inkl. Autokindersitze 

6. zum Caravanzubehör zählen u. a. Markisen, Vorzelte, Wohnwagenheizungen 

7. Bettwaren / Matratzen ohne Bettwäsche; Bettwaren umfassen u.a. Kissen, Bettdecken, Matrat-
zenschoner 

8. Möbel inkl. Badmöbel, Küchenmöbel, Büromöbel und Gartenmöbel / Polsterauflagen 

9. Sportgroßgeräte umfassen u.a. Konditionskraftmaschinen, Großhanteln, Fußball-, Hockey-   
oder Handballtore, Turnmatten, Billardtische, Rennrodel, Boote 

10. Büromaschinen umfassen u.a. Aktenvernichter, Beschriftungssysteme, Bindegeräte, Diktierge-
räte, Falzmaschinen, Kopiergeräte, Schreibmaschinen, Tisch- und Taschenrechner 

11. inkl. Wein / Sekt / Spirituosen 

12. inkl. Kaffee / Tee / Tabakwaren 

13. nur freiverkäufliche Pharmazeutika 

14. ohne Schuhe und Bekleidung 

15. Sportartikel / -geräte ohne Sportgroßgeräte 

16. inkl. Holz 

 

Bei der Einordnung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten ergeben sich für einzelne Sortimente Abweichungen von 
der Bestandssituation. Dabei lassen sich grundsätzlich drei Kategorien beschreiben: 

1. Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die aufgrund des Bestandes nicht-
zentrenrelevant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche außer-
halb des zentralen Versorgungsbereiches > 55 %) und in der Salzkottener 
Sortimentsliste als nahversorgungsrelevant bzw. ggf. zentrenrelevant einge-
stuft sind. 

Im Bestand liegt in den meisten dieser Warensortimente wie z. B. Nahrungs- und 
Genussmittel oder Drogeriewaren das Gros der Verkaufsfläche (hier: rd. 80 bzw. 
75 %)29 außerhalb des Hauptgeschäftszentrums. Gleichwohl besitzen sie im 
Hauptgeschäftszentrum eine wichtige Frequenzbringer- und Magnetfunktion auch 
für andere einzelhandelsrelevante Einrichtungen sowie für sonstige innenstadtbe-
deutsame Nutzungsbausteine und Funktionen. Eine Ansiedlung an Einzelstandor-
ten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches kann im Sinne einer woh-

                                                
29  Im Zuge der geplanten Erweiterung des Minipreis-Centers werden die Verkaufsflächenanteile des Haupt-

geschäftszentrums jedoch wachsen. 
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nungsnahen Grundversorgung jedoch im Einzelfall ebenfalls sinnvoll sein. Aus die-
sem Grund sind diese Sortimente als nahversorgungsrelevant bzw. ggf. zentrenre-
levant einzustufen.  

2. Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die hinsichtlich des Bestandes nicht-
zentrenrelevant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche außer-
halb des zentralen Versorgungsbereiches > 55 %) und in der Salzkottener 
Sortimentsliste aufgrund der definierten Leitsortimente nach LEPro NRW bzw. 
stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen zentrenrelevant eingestuft 
sind. 

Aufgrund der bisherigen Planungs- und Ansiedlungspraxis in der Stadt Salzkotten 
besitzt erfreulicherweise ein Großteil der unter Bezug auf die gesetzlichen Grund-
lagen (LEPro NRW) sowie städtebauliche Zielvorstellungen als zentrenrelevant ein-
zustufenden Sortimente einen Verkaufsflächenschwerpunkt im Salzkottener 
Hauptgeschäftszentrum. Jedoch trifft dies nicht auf alle Sortimente zu: 

Dabei handelt es sich teilweise um Sortimente aus jener Sortimentsgruppe, die der 
im LEPro NRW mit Einrichtungszubehör (ohne Möbel) überschriebenen Waren-
gruppe zuzuordnen sind. Eine gesetzliche Konkretisierung dieses weitgehend un-
bestimmten Oberbegriffs liegt nicht vor. Aus gutachterlicher Sicht gliedert sich die 
Sortimentsgruppe Einrichtungszubehör (ohne Möbel) in die Sortimente Bettwaren, 
Matratzen; Bettwäsche; Gardinen; Heimtextilien, Dekostoffe Haus- und Tischwä-
sche; Kunstgewerbe, Bilder, Bilderrahmen sowie Teppiche (Einzelware) und wird 
ergänzt durch das Sortiment Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, welches der Waren-
gruppe Elektrohaushaltsgeräte und Leuchten angehört. Der Bereich Haus- und 
Heimtextilien wird im LEPro NRW jedoch explizit herausgegriffen und – wie auch 
die Branche Haushaltswaren – als zentrenrelevantes Leitsortiment definiert. 

Aktuell liegt der überwiegende Teil der nach LEPro NRW zentrenrelevanten Sorti-
mente Heimtextilien, Dekostoffe, Haus- und Tischwäsche außerhalb des zentra-
len Versorgungsbereiches. Auch das Sortiment Kunstgewerbe, Bilder, Bilderrah-
men ist derzeit überwiegend außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches veror-
tet; mit immerhin 40 % der Verkaufsflächen befindet sich jedoch auch ein nen-
nenswerter Anteil innerhalb des Hauptgeschäftszentrums. Auch vor dem Hin-
tergrund, dass es sich hierbei um ein nicht flächenintensives, auch von kleineren 
Fachgeschäften angebotenes Sortiment handelt, wird eine Einstufung von Kunst-
gewerbe, Bilder, Bilderrahmen als zentrenrelevant empfohlen. Lampen, Leuch-
ten, Leuchtmittel und Teppiche (Einzelware) hingegen, die heutzutage zuneh-
mend in Form von größeren Fachmärkten (als Kern- oder Randsortiment) angebo-
ten werden, sind auch in der Stadt Salzkotten inzwischen ausschließlich außerhalb 
des zentralen Versorgungsbereiches lokalisiert. Eine Umkehr dieses Entwicklungs-
trends erscheint weder realistisch noch geeignet, eine relevante Frequenzbringer-
funktion für die Innenstadt zu erzielen, so dass diese beiden Sortimente in der 
Stadt Salzkotten als nicht zentrenrelevant einzustufen sind. 

Auch ein relevanter Anteil der Verkaufsflächen der Warengruppen Unterhal-
tungselektronik / Informationstechnik / Telekommunikation / Musik /Foto 
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(insbesondere Sortimente Unterhaltungselektronik und Foto) und Glas, Porzellan, 
Keramik / Haushaltswaren (insbesondere Haushaltswaren und Geschenkartikel) 
ist heute außerhalb des Salzkottener Hauptgeschäftszentrums angesiedelt. Diese 
Sortimente sind aufgrund der Definition der zentrenrelevanten Leitsortimente nach 
LEPro NRW künftig als zentrenrelevant einzustufen. Ähnliches gilt für das Sorti-
ment Elektrokleingeräte (rd. 85 % außerhalb des zentralen Versorgungsberei-
ches), während Elektrogroßgeräte entsprechend der Bestandssituation als nicht-
zentrenrelevant eingestuft wurden. 

3. Sortimente bzw. Sortimentsgruppen, die aufgrund des Bestandes zentrenre-
levant sind (Anteil der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche im zentralen 
Versorgungsbereich > 55 %) und in der Salzkottener Sortimentsliste als nicht-
zentrenrelevant eingestuft sind. 

Die als nicht-zentrenrelevant eingestuften Sortimente Kamine / Kachelöfen sowie 
Bettwaren / Matratzen haben in der Stadt Salzkotten ihren quantitativen Verkaufs-
flächenschwerpunkt im Hauptgeschäftszentrum, wurden jedoch in der Salzkotte-
ner Sortimentsliste als nicht-zentrenrelevant eingestuft.  

In dem als Teilsortiment der Baumarktbranche typischerweise nicht-
zentrenrelevanten Sortiment Kamine / Kachelöfen ist der hohe Verkaufsflächen-
anteil des Hauptgeschäftszentrums von fast 80 % auf das Vorhandensein eines 
großflächigen Anbieters (Ofencenter) zurückzuführen, während die außerhalb des 
zentralen Versorgungsbereiches lokalisierten Angebote (u. a. Modern Flame, 
Randsortiment im Hagebaumarkt) vergleichsweise kleiner dimensioniert sind. Auch 
aufgrund der Flächenintensität dieses Sortiments und der nur schwach ausgepräg-
ten Frequenzbringerfunktion werden Kamine / Kachelöfen als nicht-
zentrenrelevant eingestuft. 

In dem Sortiment Bettwaren / Matratzen existieren zwei Hauptanbieter im Stadt-
gebiet (Betten-Markt im Hauptgeschäftszentrum und Matratzen-Outlet an der Ge-
seker Straße), wobei der im Hauptgeschäftszentrum lokalisierte Anbieter der ge-
ringfügig größere ist. Hieraus resultiert ein Verkaufsflächenanteil des Hauptge-
schäftszentrums von ca. 60 %. Es handelt sich bei Bettwaren / Matratzen jedoch 
um ein Sortiment, das heutzutage – auch aufgrund seiner Flächenansprüche –  zu-
nehmend von größeren Fachmärkten angeboten wird und das für den Einzelhan-
del im Hauptgeschäftszentrum – auch als Frequenzbringer – nur eine untergeord-
nete Bedeutung besitzt. Vor diesem Hintergrund wird eine Einstufung des Sorti-
ments als nicht-zentrenrelevant vorgeschlagen. 

Abweichungen von der bisherigen Salzkottener Sortimentsliste 

Von der bisherigen Salzkottener Sortimentsliste weicht die aktuelle Liste insbesondere 
durch ihren höheren Differenzierungsgrad ab. Sortimentsgruppen wie Einrichtungszu-
behör oder Sportartikel (bislang zentrenrelevant) wurden in diesem Zusammenhang einer 
Untergliederung unterzogen: 
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Einrichtungszubehör: 

Zentrenrelevant: Bettwäsche, Gardinen, Dekostoffe, Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrah-
men 

Nicht-zentrenrelevant: Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, Matratzen / Bettwaren, Teppiche 
(Einzelware) 

Sportartikel 

Zentrenrelevant: Sportartikel / -kleingeräte, Sportbekleidung, Sportschuhe, Fahrräder 

Nicht-zentrenrelevant: Campingartikel, Sportgroßgeräte, Waffen, Angler- und Jagdbedarf 

Teilweise wurde eine entsprechende Differenzierung in der Planungspraxis der Stadt Salz-
kotten auch ohne explizite Grundlage in den vergangenen Jahren bereits praktiziert. So 
wurden z. B. Lampen, Leuchten, Leuchtmittel als zentrenrelevant gehandhabt, Matrat-
zen / Bettwaren hingegen als nicht-zentrenrelevant.  

Kunstgewerbe und Kunst hingegen, die im Einzelhandelserlass explizit als zentrenrelevante 
Sortimente aufgeführt sind, wurden in der bisherigen Salzkottener Sortimentsliste durch 
ihre Nicht-Übernahme in die Ortsliste als nicht-zentrenrelevant eingestuft. Folglich wur-
den sie nicht als Untergruppe der bislang als zentrenrelevant eingestuften Warengruppe 
Einrichtungszubehör gehandhabt.  

Die aktuelle Salzkottener Sortimentsliste weist im Bereich des Einrichtungszubehörs ins-
gesamt zwei relevante Abweichungen von der bisherigen Einstufung / Handhabung auf: 

1. Das Sortiment Kunstgewerbe / Bilder / Bilderrahmen als typischerweise 
zentrenrelevantes Teilsortiment der Warengruppe Wohnungseinrichtungsartikel, 
dessen Verkaufsflächen sich auch in Salzkotten zu rd. 40 % im Hauptgeschäfts-
zentrum befinden, wurde in Abweichung von der bisherigen Handhabung als 
zentrenrelevant eingestuft. 

2. Das Sortiment Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, das sich aktuell bereits zu 100 % 
außerhalb des Hauptgeschäftszentrums befindet, wurde in Abweichung von der 
bisherigen Handhabung als nicht-zentrenrelevant eingestuft. 

 

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass nahversorgungsrelevante Sortimente als ei-
gene Untergruppe der zentrenrelevanten Sortimente in der Liste etabliert wurden, um 
der besonderen Funktion dieser Sortimente, deren Ansiedlung zur Verbesserung der Nah-
versorgung auch außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches möglich und sinnvoll sein 
kann, gerecht zu werden. Mehrere der als nahversorgungsrelevant eingestuften Sortimen-
te sind nicht Bestandteil der bisherigen Liste. Es handelt sich u. a. um Back- und Fleischwa-
ren, Getränke, Pharmazeutika und Reformwaren. Teilweise wurden sie jedoch unter ande-
ren Warengruppen subsumiert (z. B. Back- und Fleischwaren unter Lebensmittel).  

Eine relevante Abweichung von der bisherigen Einstufung / Handhabung ergibt sich je-
doch für das Sortiment Getränke, das bislang als nicht-zentrenrelevant gehandhabt wur-
de. Eine Einstufung als nahversorgungsrelevantes Sortiment erscheint jedoch gutachterli-
cherseits in Anbetracht der faktischen Nahversorgungsrelevanz (insbesondere auch als 
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Randsortiment in Lebensmittelmärkten), die u. a. auch im aktuellen Einzelhandelserlass 
(2008) erneut bestätigt wird, angeraten. 

8.4 Entwicklungsbereiche des Einzelhandels in Salzkotten 

Im Sinne einer geordneten Stadtentwicklung und vor dem Hintergrund der Zielaussagen 
zur Einzelhandels- und Zentrenentwicklung in der Stadt Salzkotten ergeben sich nur für 
bestimmte Standorte im Salzkottener Stadtgebiet Entwicklungsperspektiven. Diese Stand-
orte bilden die Entwicklungsbereiche, an denen der vorhandene Einzelhandel gesichert 
und seine Entwicklung – abhängig von der zukünftigen Rolle des Standortes im Rahmen 
der oben definierten Funktionsteilung – gefördert oder auch restriktiv behandelt wird.  

Im Folgenden werden Abgrenzungen des zentralen Versorgungsbereiches und der ergän-
zenden Sonderstandorte vorgenommen sowie Handlungsempfehlungen für die einzelnen 
Entwicklungsbereiche formuliert.  

8.4.1 Zentraler Versorgungsbereich Hauptgeschäftszentrum Salzkotten 

Der zentrale Versorgungsbereich stellt den künftigen Entwicklungsbereich insbesondere 
für den nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevanten Einzelhandel dar. 

Um neben den überwiegend quantitativen Aspekten der Analyse auch qualitative (städte-
bauliche) Kriterien bei der Bewertung verstärkt mit einfließen zu lassen und somit eine 
fundierte Grundlage für zukünftige Beurteilungen im politischen wie im planungsrechtli-
chen Sinne (z. B. im Hinblick auf §§ 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB, § 11 (3) BauNVO so-
wie § 24a LEPro NRW) zu erhalten, wurden umfangreiche städtebauliche Analysen durch-
geführt, die Aufschluss geben über Stärke, Ausstrahlung und Bedeutung des zentralen 
Versorgungsbereiches. 

Dabei kommt insbesondere dem Begriff „zentraler Versorgungsbereich“ eine besondere 
Bedeutung zu, nimmt er doch durch die Novellierungen des BauGB in den Jahren 2004 
und 2007 und hier insbesondere die neu gefassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB so-
wie des § 24(a) LEPro NRW im Hinblick auf die Einzelhandelssteuerung eine zentrale Stel-
lung als schützenswerter Bereich ein.  

Begriffsdefinition 

Unter zentralen Versorgungsbereichen sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Kom-
mune zu verstehen, denen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch 
diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine Versorgungsfunktion über 
den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt.30 Dabei kann es innerhalb einer Kommu-

                                                
30  Vgl. u.a. BverwG, Urteil vom 11. Oktober 2007 – 4 C 7.07 
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ne durchaus mehr als nur einen zentralen Versorgungsbereich geben (z. B. Hauptge-
schäftszentrum und Ortsteil- bzw. Nebenzentren). Auch Grund- und Nahversorgungs-
zentren können zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, dass in diesen Bereichen mehrere Einzelhandelsbetriebe mit sich ergänzenden 
und / oder konkurrierenden Warenangeboten vorhanden sind, die einen bestimmten Ein-
zugsbereich, wie etwa Quartiere größerer Städte oder auch gesamte kleinere Orte, vor-
wiegend mit Warengruppen des kurzfristigen Bedarfs und ggf. auch teilweise mit Waren 
des mittelfristigen Bedarfs versorgen. Zudem muss die Gesamtheit der vorhandenen bauli-
chen Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumlichen Bereichs und aufgrund 
ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sein, den 
Zweck eines zentralen Versorgungsbereichs – und sei es auch nur die Sicherstellung der 
Grund- und Nahversorgung – zu erfüllen.31  

Sonderstandorte und solitäre Nahversorgungsstandorte gehören demnach nicht zu den 
schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen im Sinne der Gesetzgebung, auch wenn 
sie eine beachtliche Versorgungsfunktion für ihr Umfeld erfüllen (können). 

Unstrittig – sowohl in der bisherigen Rechtsprechung als auch der aktuellen Literatur32 – 
ist, dass sich zentrale Versorgungsbereiche ergeben können aus  

� planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen), 

� raumordnerischen und / oder städtebaulichen Konzeptionen (wie z. B. dem Salzkotte-
ner Einzelhandelskonzept) oder auch 

� tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. 

Dabei müssen entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollständig als zentraler Ver-

sorgungsbereich entwickelt sein. Somit ist also auch das Entwicklungsziel ein zu prüfendes 

Kriterium! Es muss aber zum Genehmigungszeitpunkt eines (in der Regel großflächigen) 

Einzelhandelsansiedlungs- oder auch -erweiterungsvorhabens im Rahmen von Planungs-

konzeptionen eindeutig erkennbar sein! 

Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche 

Nicht abschließend geklärt ist dahingegen jedoch die Frage, welche Kriterien an die 
(räumliche) Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche anzulegen sind. Die Abgrenzung 
sowie funktionale Definition zentraler Versorgungsbereiche unter Berücksichtigung mögli-
cher Entwicklungsperspektiven im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Salz-
kotten dient als unentbehrliche Grundlage für die Steuerung des Einzelhandels im 
Rahmen der Bauleitplanung. Vorrangiges Ziel ist dabei die Sicherung / Entwicklung einer 

                                                
31  Vgl. u .a. OVG NRW, Urteil vom 19.06.2008 – 7 A 1392/07 ; jüngst bestätigt durch das BverwG, Urteil 

vom 17. Dezember 2009 – BVerwG 4 C 2.08. 
32  Vgl. u. a. Reidt, O. (2005): Die Genehmigung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben – die rechtliche 

Bedeutung des neuen § 34 Abs. 3 BauGB. In: UPR 7/2005, Seite 241ff sowie Kuschnerus, U. (2007): Der 
standortgerechte Einzelhandel. Bonn. 
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funktional gegliederten Zentrenhierarchie unter besonderer Berücksichtigung gewachsener 
Zentrenstrukturen. In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass im 
Sinne der aktuellen Rechtsgrundlage (u. a. §§ 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB, § 11 (3) 
BauNVO sowie § 24a LEPro NRW) sogenannte zentrale Versorgungsbereiche als schüt-
zenswerte Bereiche einzustufen sind. Bezüglich des konkreten Bezugsraumes dieser 
Schutzfunktion bestehen jedoch Unterschiede: So ist zu beachten, dass 34 (3) BauGB in 
Abweichung von den §§ 2 (2) und 9 (2a) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO lediglich auf fak-
tische (= tatsächlich gegebene) zentrale Versorgungsbereiche abstellt, ohne informelle 
Planungen z. B. zum Auf- oder Ausbau zentraler Versorgungsbereiche zu berücksichti-
gen33. 

Im Sinne des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Salzkotten ist als zentraler Versor-
gungsbereich jener Bereich im Stadtgebiet zu verstehen, der eine funktionale Einheit aus 
Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen bildet, also die Innenstadt Salzkotten. Wichti-
ge Abgrenzungskriterien sind der Besatz der Erdgeschosszonen mit Geschäftsnutzungen, 
fußläufige Erreichbarkeit und funktionale und städtebauliche Verknüpfungskriterien, die 
z. B. auch anhand von Passantenströmen und städtebaulich-gestalterischen Kriterien fest-
gehalten werden können. 

Die Fixierung der räumlichen Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches ist nicht als 
planerische „Abgrenzungsübung“ zu sehen, sondern ein notwendiger Schritt, um die Vor-
raussetzungen für Dichte, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten und letztendlich Prosperi-
tät zu schaffen. Es wird somit deutlich, dass neben funktionalen Aspekten auch städte-
bauliche Kriterien zur Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches heran zu zie-
hen sind: 

Funktionale Kriterien:  

� Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

� Passantenfrequenz 

� Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger) 

� Multifunktionalität der Nutzungen  

Städtebauliche Kriterien 

� Baustruktur 

� Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

� Gestaltung des öffentlichen Raums 

� Ladengestaltung und -präsentation 

Flächen für den Gemeinbedarf wie z. B. Schulen, Kindergärten oder auch Kirchen können 
dabei zu dem zentralen Versorgungsbereich hinzugenommen worden, sofern ihre 
Grundstücke unmittelbar an die Straßen der jeweiligen Einzelhandelslagen heranreichen 

                                                
33  Vgl. dazu Kuschnerus, U. (2007): Der standortgerechte Einzelhandel. Bonn, Rd.Nr. 181ff. 
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und von Einzelhandelsnutzungen im weiteren Verlauf umgeben sind. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass der zentrale Versorgungsbereich in der Regel nur einen Teil einer Innen-
stadt bzw. eines Stadtteils etc. darstellt. Kerngebietsausweisungen können z. B. über diese 
räumlichen Grenzen hinausgehen, wie es auch in der Stadt Salzkotten der Fall ist34. 

Bei der Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches sind auch künftige Entwick-
lungsperspektiven (Folgenutzungen angrenzender Flächen, Nachnutzungen von Leerstän-
den etc.) zu berücksichtigen, sofern dies in Kenntnis sämtlicher aktueller Rahmenbedin-
gungen und erkennbarer Veränderungen zukünftiger entwicklungsbestimmender Faktoren 
erforderlich ist. Solche perspektivischen Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen sollten 
in unmittelbarem räumlichen Kontext zum ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereich 
stehen und diesen – im Falle einer Ansiedlung / Bebauung – sinnvoll ergänzen können. Ei-
ne aktuelle Bebauung / Nutzung auf möglichen Flächen ist nicht als Ausschlusskriterium 
zu werten.  

Die konkrete Abgrenzung erfolgt auf mikroräumlicher Ebene möglichst parzellenscharf. Im 
Einzelnen kann hierbei von der parzellenscharfen Abgrenzung abgewichen werden, da vor 
allem die Ausrichtung der zentralen Nutzungen zur Erschließungsachse hin ausschlagge-
bend ist. Durch diese leichte Generalisierung soll deutlich werden, dass das Entwicklungs-
ziel darin besteht, eine Dichte zentraler Nutzungen in der linearen Ausrichtung zu erlan-
gen, nicht aber weiter in die Tiefe („zweite Reihe“ oder Erschließung von „hinten“). 

Der Vorteil dieser einheitlich zu Grunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transparenz 
der Vorgehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen und Ent-
scheidungen ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle kleinräumiger 
Veränderungen die Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Regel gewährleis-
tet bleibt.  

Im Falle der Stadt Salzkotten liegt eine relativ aktuelle, Abgrenzung des zentralen Versor-
gungsbereiches der Innenstadt bereits vor. Diese basiert auf einer Abgrenzung des Einzel-
handelsgutachters BBE aus dem Jahr 200535. Die Abgrenzung der BBE wurde von der 
Stadt Salzkotten im Jahr 2007 leicht modifiziert, um Perspektivüberlegungen insbesondere 
zur Entwicklung des Standortes Minipreis-Center am Wallgraben Rechnung zu tragen.  

Im Folgenden wird daher zum einen überprüft, ob diese Abgrenzung mit den oben darge-
legten Abgrenzungskriterien kompatibel ist sowie zum anderen, und ob im Hauptge-
schäftszentrum relevante Veränderungen eingetreten oder absehbar sind, die eine Verän-
derung der Abgrenzung erfordern würden.  

Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung und die Bewertung aktueller Planungen wer-
den vor dem Hintergrund der in Kapitel 8.1 konkretisierten Ziele der Einzelhandelsent-
wicklung vorgenommen. Grundsätzlich gilt der zentrale Versorgungsbereich als Entwick-

                                                
34  So ist auch der westlich des Hauptgeschäftszentrums befindliche Sonderstandort Salinenhof als Kerngebiet 

ausgewiesen. 
35  BBE Unternehmensberatung (2005): Untersuchung der Möglichkeit zur Funktionssicherung und Attraktivi-

tätssteigerung der Innenstadt von Salzkotten. Köln / Berlin. 
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lungsbereich für zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel, wobei sich die spe-
zifische Notwendigkeit einer quantitativen Erweiterung an den Entwicklungsempfehlungen 
zur zukünftigen Versorgungsfunktion und der Angebotssituation orientiert. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass eine Verstän-
digung über die Festlegung des zentralen Versorgungsbereiches einerseits sowie der Son-
derstandorte auch (und insbesondere) im Hinblick auf die bauleitplanerische Feinsteue-
rung zwingend geboten ist, stellen sie doch die räumliche Bezugsebene für die Differen-
zierung der einzelhandelsrelevanten Sortimente in zentren- und nicht-zentrenrelevante 
Sortimente dar. Hierfür ist die Herleitung und der Beschluss einer ortsspezifischen Sorti-
mentsliste (sog. Salzkottener Sortimentsliste; Kapitel 8.3) unabdingbar. 

Hauptgeschäftszentrum Salzkotten 
Das Geschäftszentrum von Salzkotten kann seine Rolle als gesellschaftliche und funktiona-
le Mitte der Stadt heute gut ausfüllen. Der im Hauptzentrum Innenstadt angesiedelte Ein-
zelhandel dient der gesamtstädtischen und z. T. auch stadtübergreifenden Versorgung. 
Mit dem Ziel der Sicherung und Stärkung der innerstädtischen Funktionen sind zu-
künftige zentrenrelevante Entwicklungen auf den zentralen Versorgungsbereich In-
nenstadt zu konzentrieren. 

Das Hauptgeschäftszentrum nimmt auch als Knotenpunkt wirtschaftlicher und sozialer Be-
ziehungen eine zentrale Rolle ein. Insbesondere der dort ansässige Einzelhandel stellt ei-
nen wichtigen Baustein dar, da er vor allem für eine ausreichende Besucherfrequenz sorgt. 
Eine dauerhafte und hohe Frequenz wiederum erzeugt erst die gewünschte Lebendigkeit 
und Urbanität bzw. Attraktivität eines Zentrums. Aus diesem Grund ist es für den Salz-
kottener Hauptgeschäftsbereich von besonders großer Bedeutung, die ansprechende 
Struktur und die städtebauliche und architektonische Attraktivität des historisch gewach-
senen Hauptgeschäftsbereiches zu bewahren bzw. auszubauen. Als Ziel sollte dabei der 
Aufbau von Synergieeffekten zwischen Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie und 
sonstigen zentralen Einrichtungen verfolgt werden. Entscheidend für die Abgrenzung des 
zentralen Versorgungsbereiches, der damit als schützenswerter Bereich im Sinne von u. a. 
der §§ 2 (2), 9 (2a), 34(3) BauGB, § 11 (3) BauNVO sowie § 24a LEPro NRW definiert 
wird, ist vor allem das Bilden einer funktionalen und städtebaulichen Einheit, die neben 
dem Einkaufen auch weitere zentrenprägende Nutzungen umfasst.  

Räumlich konkretisiert ergibt sich für das Hauptgeschäftszentrum der Stadt Salzkotten die 
in Karte 17 dargestellte Abgrenzung. Sie ist als klarer räumlicher Bezugsrahmen für zu-
künftige Einzelhandelsentwicklungen („Entwicklungsbereiche“) heranzuziehen. Die vorge-
schlagene Abgrenzung stimmt überein mit der vom Rat der Stadt Salzkotten im Jahr 2007 
beschlossenen. Seit dem politischen Beschluss dieser Abgrenzung im Oktober 2007 haben 
im Hauptgeschäftszentrum keine weiteren relevanten Änderungen stattgefunden, die eine 
erneute Änderung der Abgrenzung erforderlich machen würden. Die oben dargelegten 
Abgrenzungskriterien sind ebenfalls kompatibel mit der gewählten Abgrenzung. 

� Der zentrale Versorgungsbereich erstreckt sich im Bereich der Hauptlage Lange Stra-
ße als zentraler Ost-West-Achse sowie der angrenzenden Bereiche Wallgraben im 
Norden sowie Klingelstraße und Markt im Süden.  
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� Der relativ kompakte Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz bildet im vorliegen-
den Fall die wichtigste Abgrenzungsgrundlage. Darüber hinaus stellen die Flüsse He-
der und Rothebach im Westen, Norden und Osten sowie die Verkehrsachsen Thüler 
Straße / Wewelsburger Straße im Osten aus städtebaulicher Sicht deutliche Zäsuren 
des Zentrumsbereiches dar. Unmittelbar östlich angrenzende Einzelhandelsbetriebe im 
Bereich Thüler Straße und Paderborner Straße wurden jedoch unter funktionalen 
Aspekten in die Abgrenzung einbezogen.  

� Vorrangig von Dienstleistungen und Gastronomie sowie dem ruhenden Verkehr ge-
prägt stellt sich der Rathausbereich in der Marktstraße dar; entsprechend dem Krite-
rium der Multifunktionalität ist dieser Bereich jedoch (auch als Standort des Wochen-
marktes) zum zentralen Versorgungsbereich zu zählen.  

� Ähnliches gilt für die Klingelstraße, die aktuell neben Dienstleistungen derzeit vor al-
lem von leerstehenden Ladenlokalen geprägt ist. Eine zumindest partielle Revitalisie-
rung dieser traditionellen Einzelhandelslage erscheint jedoch prinzipiell wünschens-
wert, so dass dieser Bereich nach wie vor in der Abgrenzung enthalten ist.  

� Ebenfalls einbezogen wurde die perspektivische Erweiterungsfläche des Minipreis-
Centers, die östlich an den derzeitigen Standort angrenzt36.  

� Nicht zum zentralen Versorgungsbereich zu zählen ist hingegen die Vielser Straße im 
Süden des zentralen Versorgungsbereiches. Der Abschnitt bis zur Straße An der 
Stadtmauer fungierte zwar ehemals als Einzelhandelsstandort, hat jedoch diese Funk-
tion zwischenzeitlich eingebüßt. Auch aufgrund der großen Distanz zur Hauptlage er-
scheint ein Einbezug nicht sinnvoll. In Anbetracht der fehlenden funktionalen Ver-
knüpfung ist eine zukünftige einzelhandelsseitige Nutzung des derzeitigen Bücherei-
Standortes an der Vielser Straße (vgl. Karte 17; Verlagerung geplant) ebenfalls nicht 
zu empfehlen. 

� Ähnliches gilt für die Straßen An der Stadtmauer, Am Stadtgraben und Wewels-
burger Straße, die ebenfalls über keine relevanten Einzelhandelsnutzungen verfügen 
und daher nicht in die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches einbezogen 
wurden. 

 

                                                
36  Es ist darauf hinzuweisen, dass, da es sich hier um eine Perspektivfläche handelt, diese Abgrenzung des 

zentralen Versorgungsbereiches nicht gemäß § 34 (3) BauGB zählt, da diese sich lediglich auf den Bestand 
bezieht. Eine entsprechende Bewertung müsste somit diese Fläche ausklammern, solange sie noch nicht 
entwickelt ist. 
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Karte 17:  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt 
Salzkotten 

 
Quelle: Stadt Salzkotten (2007) und Einzelhandelserhebung Salzkotten 2009; eigene Darstellung auf Grundla-

ge von Geobasisdaten des Kreises Paderborn 

Folgende Entwicklungsziele und Handlungsempfehlungen sind für den zentralen Ver-
sorgungsbereich der Salzkottener Innenstadt festzuhalten: 

Ausbau des Branchenprofils 

Der zentrale Versorgungsbereich der Stadt Salzkotten weist ein alle Branchen des Einzel-
handels umfassendes Angebot auf. Einige Teilbranchen sind jedoch nicht bzw. nur in ei-
nem sehr geringen Umfang in der Salzkottener Innenstadt repräsentiert. In diesen Sorti-
menten können – kleinflächige – quantitative Ergänzungen sinnvoll sein. Es handelt sich 
hierbei im Einzelnen um: 

� Unterhaltungselektronik / Informationstechnik / Telekommunikation / Bild- und 
Tonträger / Foto (derzeit vier Hauptanbieter; insgesamt rd. 220 m² Verkaufsfläche): 
Auf vor dem Hintergrund der gesamtstädtisch zur Verfügung stehenden Verkaufsflä-
chenpotenziale (vgl. Kapitel 7.1) in dieser Branche sind Erweiterungsmöglichkeiten 
der bestehenden Anbieter (derzeit jeweils < 100 m² VKF) oder kleinflächige Neuan-
siedlungen in dieser Branche zu prüfen. 

(hier: Ofencenter) 
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� Lederwaren / Taschen / Koffer / Regenschirme (bislang nur als Randsortiment auf 
insgesamt rd. 70 m² Verkaufsfläche vertreten). 

� Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren (derzeit nur ein Hauptanbieter (Leonar-
do); ansonsten nur als Randsortiment z. B. bei Minipreis oder Schlaukauf) 

� Künstlerartikel und Bastelzubehör (nicht vorhanden) 

� Elektrokleingeräte (nur in Form von kleineren Randsortimenten vorhanden) 

� Sanitätsbedarf (bislang kein Geschäft vorhanden) 

Gesamtstädtische Verkaufsflächenspielräume (vgl. Kapitel 7.1) bestehen zudem in fol-
genden, überwiegend zentrenrelevanten, Branchen: 

� Papier, Büroartikel, Schreibwaren / Zeitungen / Zeitschriften / Bücher 

� Spielwaren / Hobby 

� Sport und Freizeit 

Da sich in diesen Branchen jedoch jeweils ein Großteil von rd. 70% der Verkaufsflächen 
im Hauptgeschäftszentrum befindet, stellt sich die Angebotssituation hier in den meisten 
Teilbranchen prinzipiell zufriedenstellend dar. Es existiert jedoch oftmals nur ein Haupt-
anbieter, so in den Teilbranchen: 

� Papier, Büroartikel, Schreibwaren (Buntstift) 

� Bücher (Buchhandlung Meschede) 

� Spielwaren (Konfetti) 

� Sportartikel und -geräte, Sportbekleidung, Sportschuhe (Sportshop Höschen) 

Ein relevanter Wettbewerb innerhalb des Hauptgeschäftszentrums findet daher derzeit 
nicht statt. Positiv herauszustellen ist, dass sich außerhalb des Hauptgeschäftszentrums in 
diesen Branchen ebenfalls keine relevanten Konkurrenten befinden.  

Auch vor dem Hintergrund der geringen Verkaufsflächen der bestehenden Anbieter von – 
zumeist deutlich – weniger als 200 m² Verkaufsfläche erscheint in diesen Teilbranchen ei-
ne moderate Ausweitung des Angebotes innerhalb des Hauptgeschäftszentrums zur Erhö-
hung der Angebotsvielfalt sinnvoll und empfehlenswert. Dies kann durch Erweiterungen 
der bestehenden Anbieter, jedoch auch in Form von kleinflächigen Neuansiedlungen ge-
schehen. 

Auch in Branchen, denen typischerweise eine besondere Bedeutung und Frequenzbringer-
funktion für den innerstädtischen Einzelhandel zukommt, so insbesondere der Innenstadt-
leitbranche Bekleidung / Wäsche, aber auch den frequenzerzeugenden Branchen der 
kurzfristigen Bedarfsstufe wie Nahrungs- und Genussmittel ist prinzipiell ein weiterer 
Angebotsausbau möglich und sinnvoll. Während dieser sich in der Branche Bekleidung / 
Wäsche auch aufgrund der bereits hohen Verkaufsflächenausstattung vor allem auf klein-
flächige Arrondierungen (z. B. „Junge Mode“) richten sollte, sind in der Branche Nah-
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rungs- und Genussmittel – auch aufgrund der vorhandenen gesamtstädtischen Potenzia-
le – auch größere Ansiedlungen denkbar. Um eine solche handelt es sich bei der geplanten 
Verlagerung (und Vergrößerung) des Lebensmitteldiscounters Aldi vom Standort Sali-
nenhof an den Wallgraben. Als Discounter kann dieser das vorhandene Angebotsspekt-
rum im Hauptgeschäftszentrum mit dem Hauptanbieter Minipreis-Verbrauchermarkt sinn-
voll ergänzen und stellt somit einen weiteren wichtigen Magnetbetrieb für die Salzkotte-
ner Innenstadt dar. 

Entwicklung des Wallgrabens 

Eine besondere Chance zur Weiterentwicklung der Innenstadt und des Einzelhandels bie-
tet sich in der Innenstadt von Salzkotten durch das Flächenpotenzial östlich des Mini-
preis-Centers am Wallgraben, das für eine Erweiterung des Centers um rd. 1.500 m² 
Verkaufsfläche genutzt werden soll. Neben der Verlagerung des Lebensmitteldiscounters 
Aldi vom integrierten Fachmarktstandort Salinenhof an diesen Standort ist eine Vergröße-
rung der bestehenden kleinflächigen Anbieter im Center (u. a. Drogerist Rossmann), 
nicht jedoch des Verbrauchermarktes selbst, geplant. Verkaufsflächenzuwächse werden 
gemäß den vorliegenden Planungen ausschließlich in den bestehenden Branchen (Nah-
rungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Körperpflegeartikel, PBS / Zeitungen / Zeit-
schriften / Bücher, Blumen / Zoo, Bekleidung und Wohneinrichtung) stattfinden. Die ge-
plante Verlagerung des Aldi-Marktes in den zentralen Versorgungsbereich sowie die Er-
weiterungsabsichten der bestehenden, vorrangig nahversorgungsorientierten Betriebe sind 
positiv zu bewerten.  

Bezogen auf die Gesamtverkaufsfläche des Salzkottener Einzelhandels von rd. 53.300 m² 
wird es durch die geplante Erweiterung zu einem Zuwachs von knapp 3 % kommen. In 
Relation zur Gesamtverkaufsfläche des zentralen Versorgungsbereiches der Innenstadt be-
trägt der Zuwachs ca. ein Siebtel (ca. 14 %), was als angemessene Dimensionierung zu 
bewerten ist.  

Bei der Entwicklung sollte darauf geachtet werden, dass der neue Baukörper einen hoch-
wertigen Stadtbaustein darstellt. Seitens der Stadt sollten hinsichtlich ästhetischer und ge-
stalterischer Merkmale Qualitätsstandards formuliert und gefordert werden, um ein har-
monische Einfügen der neuen Immobilie in die bestehende Stadtstruktur zu gewährleisten 
und ein attraktives Stadtbild zu behalten. 

Der derzeit unstrukturiert und unfertig wirkende Bereich des Wallgrabens mit nur verein-
zelten Einzelhandelsangeboten bedarf als Ganzes einer langfristigen Entwicklungsper-
spektive, die ein räumliches und funktionales Bild des künftigen Zustands entwirft. In die-
sem Zusammenhang sind die unterschiedlichen Nutzungen und Nutzungsbereiche neu zu 
definieren. Zu klären sind Fragen nach einer optimalen Anbindung an die Lange Straße, 
der Lage künftiger Stellplatzbereiche, der Stellung und Ausrichtung von Gebäuden, aber 
auch Fragen nach gestalterischen Anforderungen und Qualitäten des öffentlichen wie pri-
vaten Raums. Eine gestalterische Gesamtkonzeption sollte nicht zuletzt Fragen hinsicht-
lich der Gestaltung der Stadteingänge und der Freiraumanbindung klären. 
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Aufwertung der Feuergassen und Durchgänge 

Um den Wallgraben und das Minipreis-Center künftig besser an die Einzelhandelsgeschäf-
te in der Lange Straße anzubinden, muss der starken Ost-West-Ausrichtung eine Beto-
nung der Nord-Südverbindungen entgegen gestellt werden. So bedürfen die vorhandenen 
Durchgänge einer funktionalen und optischen Aufwertung. Die derzeit kaum erkennbaren 
und nutzbaren „Durchschlüpfe“ sollten in Zusammenhang mit der Rahmenplanung Wall-
graben überdacht und neu strukturiert werden. Hohe städtebaulich und architektonische 
Qualitäten sind bei der Schaffung attraktiver Zugänge und Verbindungen von besonderer 
Bedeutung. Wichtige Blick- bzw. Wegebeziehungen und Anknüpfungspunkte vom Wall-
graben aus in Richtung der südlichen Innenstadt sind der Marktplatz und das Rathaus so-
wie die Feuergassen. Ingesamt soll durch die Stärkung der Nord-Südverbindungen die 
Durchlässigkeit der Innenstadt gestärkt und die mikroräumliche Erreichbarkeit verbessert 
werden. 

Aufwertung von Fassaden und Außendarstellung 

Die Aufwertung von Fassaden der Geschäftshäuser und der Außendarstellung von Betrie-
ben ist ein Thema, das viele Innenstädte angeht. Denn neben einem breiten und abwechs-
lungsreichen Einzelhandelsangebot sind städtisches Flair und Einkaufsatmosphäre wichtige 
Merkmale eines florierenden Einzelhandelszentrums und damit einer funktionierenden In-
nenstadt. Von besonderer Bedeutung ist die Gestaltung von Fassaden der großformatigen 
Magnetbetriebe, die es in den kleinkörnigen Stadtgrundriss zu integrieren gilt. Aber auch 
vielen kleinen Geschäftshäusern mangelt es an Ausstrahlungskraft und Ästethik. 

Die Außendarstellung des Einzelhandels in Salzkotten entspricht überwiegend Standardan-
forderungen und verdeutlicht damit in einigen Abschnitten nicht die besondere Bedeutung 
des Ortes. So sind auch in der Hauptlage, dem „Aushängeschild“ der Stadt, nur vereinzelt 
positive Beispiele für eine gelungene und ansprechende Außendarstellung zu finden. Ver-
besserungen in diesem Bereich sind daher angebracht und notwendig. Shoppen als Frei-
zeitbeschäftigung nimmt in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein, 
längst geht es nicht mehr um die reine Bedarfsbefriedigung, sondern viel mehr um den 
persönlichen Erlebnis- und Lustgewinn. Historisch geprägte Innenstädte verfügen häufig 
allein aufgrund ihrer städtebaulichen Struktur über gute Voraussetzungen, das Einkaufen 
zum Erlebnis zu gestalten. Will man Kunden halten oder gar hinzugewinnen und gegen-
über anderen Innenstädten nicht an Attraktivität verlieren, ist daher eine konsequente 
Ausrichtung des Einzelhandels auf die Wünsche der Kunden unumgänglich. Die Außen-
darstellung nimmt in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung ein. 

Wichtige Themenfelder zur Verbesserung der Außendarstellung des Einzelhandels sind 
Fassaden, Werbeanlagen, Sondernutzungen im Straßenraum sowie Schaufenstergestal-
tung (vgl. Foto 8) . Auf der Suche nach Lösungen bieten sich verschiedene Modelle an. 
Zur Verbesserung der Schaufenstergestaltung können beispielsweise Informationsveran-
staltungen mit Experten für die Händlerschaft durchgeführt sowie Gestaltungswettbewer-
be angeregt werden. 


